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 Organisation: Marktgemeinde Mooskirchen, 8562 Mooskirchen, Marktplatz 4

Unterricht: „Haus der Musik“, 8562 Mooskirchen, Hauptstraße 4

Bestimmungen

Unterrichtsjahr 2026/27
Der „Musikunterricht Mooskirchen“ übernimmt mit dem Eintritt des/der Schüler/-in die Gewähr für die Erteilung eines geregelten, fachlich einwandfreien, sowie zeitgemäßen Unterrichts, der pädagogisch die persönlichen musikalischen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes (des/der Interessenten/-in) weitestgehend berücksichtigen soll, sofern nicht gemeinschaftliche oder allgemein kulturelle Interessen und Bestimmungen des „Musikunterrichtes Mooskirchen“ und der Marktgemeinde Mooskirchen verletzt werden.

Die Anmeldung zur Aufnahme in den Musikunterricht hat mit den aufgelegten Anmeldeformularen zu erfolgen. Die Ausschreibung zur Aufnahme erfolgt durch Kundmachung an den Anschlagtafeln der Gemeinde bzw. durch Ausgeben der Ausschreibung über Kindergarten, Volks- und Mittelschule Mooskirchen. Durch die Anmeldung wird kein Rechtsanspruch auf eine tatsächliche Aufnahme begründet. Die Entscheidung über die Aufnahme und Lehrerzuteilung obliegt der Koordination (Leitung) des „Musikunterrichtes Mooskirchen“.

Die Aufnahme in den Musikunterricht erfolgt jeweils für ein Schuljahr. Bei der Aufnahme hat der Schüler bzw. Erziehungsberechtigte durch Unterschrift die Bestimmungen dieser Bestimmungen verbindlich zur Kenntnis zu nehmen.

Der Austritt aus dem Musikunterricht kann für gewöhnlich nur mit Ende des jeweiligen Schuljahres erfolgen. Nur in begründeten und zwingenden Ausnahmefällen (schwere Krankheit, Wohnungswechsel o. ä.) ist ein Austritt während des Unterrichtsjahres möglich.

Zeitweilige „Unlust“, aus welchen Gründen auch immer, gilt nicht als zwingender Grund. Ebenso nicht eine aus gesundheitsrelevanten oder anderen Gründen angeordnete Schutzmaßnahme. Im Interesse einer sinnvollen Instrumentalerziehung werden die Erziehungsberechtigten gebeten, in solchen Fällen ihren Kindern ermutigend zur Seite zu stehen und durch Gespräche mit dem Lehrer die Freude an der Ausbildung – dazu gehört auch das oft mühevolle Üben – und am Musizieren wieder zu wecken.

In begründeten Fällen kann die Koordination (Leitung) nach Rücksprache mit der Marktgemeinde Mooskirchen einem Austritt des Schülers zustimmen. Eine Rückvergütung bereits geleisteter Elternbeiträge für das zum Zeitpunkt des Austrittes laufende Semester kann nicht vorgesehen werden.

Die Unterrichtszeiten für die einzelnen künstlerischen Hauptfächer werden in Zusammenarbeit der Lehrer/-in mit den Eltern festgesetzt, wobei die endgültigen Stundenpläne bis spätestens 3 Wochen nach Beginn des Unterrichtsjahres der Koordination und der Marktgemeinde Mooskirchen vorzulegen sind. 

Der Unterricht in musikalischer Ausbildung erfolgt konform mit den Zeiten des regulären Schuljahres, jedoch sind im Musikunterricht keine autonomen freien Tage vorgesehen.

Die festgelegten Unterrichtsstunden sind pünktlich und regelmäßig zu besuchen. Unterrichtsstunden, die von den Schülern versäumt oder verspätet besucht wurden, oder die auf einen generellen Ferien- oder Feiertag innerhalb des Schuljahres fallen, werden nicht nachgegeben. Bei länger dauernder Krankheit eines Lehrers (ab 4 Wochen) ist entweder eine geeignete Vertretung oder eine Verringerung des Schulgeldes vorzusehen. Bei Verhinderung eines Lehrers aus anderen Gründen wird Ersatzunterricht abgehalten. Von eventuellen Stundenverschiebungen sind die Eltern, bzw. auch die Koordination spätestens eine Woche vorher zu informieren.

Der „Musikunterricht Mooskirchen“ kann von minderjährigen Bewohnerinnen und Bewohnen, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in Mooskirchen haben, in allen angebotenen Fächern zum von der Gemeinde festgesetzten geförderten Elternbeitrag besucht werden.
Erwachsenen kann der Unterricht im Rahmen eines Stundenkontingentes erteilt werden; der Kostenzuschuss der Marktgemeinde Mooskirchen entfällt jedoch für Erwachsene mit eigenem Einkommen und deshalb ist der zweifache Elternbeitrag (siehe unten) zu entrichten.
Auf Verlangen wird eine Unterrichtsbesuchs- und Einzahlungsbestätigung ausgefolgt. Gastschüler sind berechtigt, bei allen Veranstaltungen und Ensembles teilzunehmen. Auch Gastschüler erhalten am Ende des Schuljahres ein Jahreszeugnis. Für Gastschüler, die ein Blasinstrument lernen, gelten natürlich die zusätzlichen Förderungen seitens der Jugendkapelle Mooskirchen. 

Die Vorschreibung des Eltern- bzw. Unterrichtsbeitrages erfolgt zweimal jährlich, jeweils für das laufende Semester, mit 15. November und 15. April j.J., und wird mittels Bankeinzug eingezogen.

Die Höhe des Eltern- bzw. Unterrichtsbeitrages wird durch den Gemeinderat festgelegt und gegebenenfalls einer indexgebundenen Wertanpassung unterzogen, die seitens des Landes Steiermark festgesetzt und verpflichtend von der Marktgemeinde Mooskirchen per 1.1. des jeweiligen Kalenderjahres zu berücksichtigen ist.
Der Tarif für minderjährige Mooskirchner Gemeindebewohnerinnen und -bewohnern („Elternbeitrag“) beträgt für das Unterrichtsjahr 2026/27 im Instrumentalunterricht (Stand Juni 2026)
€ 322,02 
für 50 Minuten/Woche pro Semester 
€ 161,01 
für 25 Minuten/Woche pro Semester
€   76,12 
für die Musikalische Früherziehung – jeweils pro Kind und Semester
€   58,27
für Kinderchor – pro Kind und Jahr
Diese Beträge werden – wie oben angeführt - mit dem von der Stmk. Landesregierung verlautbarten Prozentsatz jährlich wertgesichert.
Mit Unterschrift stimmt der Erziehungsberechtigte der regelmäßigen und/oder fallweisen Verwendung von Bildern des/der Musikschüler/s, die für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (Print-, Social-Medien, Homepage) hergestellt werden und im Eigentum der Marktgemeinde Mooskirchen bleiben, uneingeschränkt zu.
Der „Musikunterricht Mooskirchen“ steht auch Schülern, die ihren ordentlichen Wohnsitz nicht innerhalb der Gemeindegrenzen der Marktgemeinde Mooskirchen haben, nach Maßgabe freier Unterrichtsstunden offen. Gastschüler nehmen jedoch zur Kenntnis, dass die Marktgemeinde Mooskirchen über ihre Zulassung zum Unterricht im Einzelfall entscheidet und Förderungen des Schulgeldes nicht gewähren kann. 
Für minderjährige Gastschüler verpflichtet sich der Erziehungsberechtigte, den zweifachen Betrag, der oben für Mooskirchner Gemeindebewohner als „Elternbeitrag“ ausgewiesen ist, pro Semester zu entrichten. Eine Direktverrechnung mit der Wohnsitzgemeinde des/-r Musikschülers/-in durch die Marktgemeinde Mooskirchen erfolgt nicht. Bei erwachsenen Gastschülern gelangt ebenso der doppelte Tarif zur Vorschreibung, ausgenommen es kann eine aufrechte Mitgliedschaft bei einem der aktiven Mooskirchner Musikvereine nachgewiesen werden, dann wird der einfache Tarifposten zur Berechnung herangezogen.
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